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produktinformationen

ausfuhr-pauschal-gewährleistung-light – apg-light

Mit einer Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung-light (APG-light)
sichert ein deutscher, vornehmlich kleiner mittelständischer
Exporteur Forderungen mit einer Kreditlaufzeit von maximal 
4 Monaten auf eine kostengünstige und verfahrensmäßig be -
sonders einfache Weise ab.

was wird abgesichert?

Die APG-light bietet Schutz vor

@ der Nichtzahlung der Forderung innerhalb von 6 Monaten 
nach Fälligkeit (protracted default)

Versichert werden auch Forderungen aus dem Verkauf von Waren
ausländischen Ursprungs.

Der Schuldner muss seinen Sitz in einem Land haben, das nicht der
EU oder der OECD angehört. Absicherbar sind jedoch auch Chile,
Israel, Korea, Mexiko und die Türkei sowie unter bestimmten Vo -
raussetzungen und bis Ende 2011 die grundsätzlich marktfähigen
Länder Bulgarien, Island, Lettland, Litauen und Rumänien. Bei den
Ab neh mern kann es sich um private oder öffentliche Besteller
 handeln, wobei es unerheblich ist, ob der Exporteur auf sie  be -
herrschenden Einfluss ausübt (verbundene Unternehmen).

wer kann eine apg-light erhalten?

Die APG-light steht jedem deutschen exportunternehmen mit
einem de ckungs fähigen Exportumsatz bis max. EUR 1 Mio. p.a. zur
Verfügung. Sie richtet sich in erster Linie an kleine und mittlere

unternehmen, die (noch) nicht über Export umsätze verfügen,
 welche für die Übernahme einer APG ausreichen (siehe Pro dukt -
information ausfuhr-pauschal-gewährleistung). Sie ist jedoch
auch für größere Unternehmen mit einem nur geringen deckungs -
fähigen Exportumsatz interessant.

müssen alle forderungen mit  

ausländischen käufern abgesichert werden?

In die APG-light müssen alle deckungsfähigen Forderungen einbe-
zogen werden (anbietungspflicht). Einschluss- und Wahlmög-
lichkeiten, wie etwa bei der APG, bestehen im Interesse einer leicht
handhabbaren Deckungsform nicht.

für welchen zeitraum besteht 

deckungsschutz?

Der APG-light-Vertrag hat eine Laufzeit von 1 Jahr und verlängert 
sich automatisch um den gleichen Zeitraum, wenn nicht rechtzeitig
gekündigt wird. Der  Deckungsschutz für die einzelnen Forderungen
be ginnt mit der jeweiligen Versendung der Waren. Der Bund haftet
für eine gedeckte Forderung, bis sie vollständig erfüllt ist. Die  Fort -
setzung des APG-light- Vertrags spielt dafür keine Rolle.

was kostet die apg-light?

Im ersten und zweiten vertragsjahr wird einheitlich eine
 Prämie in Höhe von 0,80% auf den monatlichen Umsatz erhoben.
In der Folgezeit findet der Schadenverlauf mittels eines bonus/

malus-systems Berücksichtigung: Hat der Bund in einem Vertrags-
jahr Entschädigungen ausgezahlt, welche die Prämienein nahmen
übersteigen, erhöht sich der Prämiensatz um 0,10 Prozentpunkte für
das folgende Vertragsjahr. Sind keine Entschädigungen geleistet
worden, reduziert sich der Prämiensatz entsprechend. Er kann so
im Laufe der Zeit bis auf ein Minimum von 0,60 % sinken bzw. auf
ein Maximum von 1,05 % steigen. 

Unabhängig von dem prämienpflichtigen Umsatz be trägt die
 Mindestprämie für ein Vertragsjahr EUR 1.000. Es werden keine

antrags- oder sonstigen bearbeitungsgebühren in Rech-
nung gestellt. Zudem fällt keine Versicherungssteuer an.

kann die apg-light für eine  

refinanzierung genutzt werden?

Die sich aus der APG-light ergebenden Ansprüche können – isoliert
oder zusammen mit den Exportforderungen zu Refinanzierungs-
zwecken an Kreditinstitute sowie an Fortfaitierungsgesellschaften
abgetreten werden.
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wann und wie wird entschädigt?

Die Entschädigung durch den Bund setzt voraus, dass die gedeckte
und rechtsbeständige Forderung 6 Monate nach ihrer vertraglichen
Fälligkeit nicht erfüllt wurde und sie dem Bund ordnungsgemäß
gemeldet worden war. Der Grund für die Nichterfüllung ist dabei
unerheblich. Es kann sich z. B. um wirtschaftliche oder politische
Ursachen handeln.

Liegen dem Bund alle erforderlichen Unterlagen vor, wird die Scha-
denabrechnung binnen eines Monats aufgestellt. Die Auszahlung
der Entschädigungssumme erfolgt dann innerhalb von 5 Bank -
arbeitstagen. Der Exporteur wird mit einem selbstbehalt von in
der Regel 10% am Ausfall beteiligt.

wie erhalte ich deckungsschutz?

Die Kontaktaufnahme zum Bund erfolgt über die  euler hermes

kreditversicherungs-ag. Für Erstinforma tionen sowie vertie -
fende Fragen stehen die zahlreichen Außenstellen in Deutschland
sowie die Hauptverwaltung zur Verfügung.

Die Übernahme einer APG-light erfolgt durch den Abschluss eines
pauschalvertrags, der die rechtliche Grundlage für die Ver -
tragsbeziehung zum Bund bildet. Er wird ergänzt durch die all -

gemeinen bedingungen für die APG-light. Für jeden auslän -
dischen Kunden beantragt der Exporteur die Festsetzung eines
Höchstbetrags (Limits). Bei einer positiven Bonitätsprüfung wird
eine deckungsbestätigung ausgestellt, in welcher der Höchst -
betrag, die zulässigen Zahlungsbe dingungen und sonstige erheb -
liche Einzelheiten der Deckung festgelegt sind. Der vom Bund über-
nommene Höchstbetrag ist revolvierend, d. h. nach Erfüllung ge -
deckter Forderungen kann der entsprechende Frei raum erneut für
Forderungen aus weiteren Versen dungen genutzt werden.

wie wird die apg-light abgewickelt?

Die APG-light zeichnet sich durch eine besonders einfache, effizien-
te und für den Exporteur komfortable Durchführung aus. Alle Trans-
aktionen im Rahmen der Deckung, wie z.B. Anträge auf Festsetzung
eines Höchstbetrags oder die Umsatzmeldungen, werden über das
Internet abgewickelt. Hierzu schließt jeder Exporteur mit der Euler
Hermes Kreditversicherungs-AG einen Online-Service-Vertrag ab.
Entgelte werden ausschließlich im Wege des Lastschriftverfahrens
ein gezogen.
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die eckpunkte der apg-light im überblick:

Deckungsnehmer: deutsche Exportunternehmen mit 
einem deckungsfähigen Export-
umsatz bis max. EUR 1 Mio. p.a.

Vertragslaufzeit: 1 Jahr

Absicherungsgebiet: alle Länder außerhalb der EU 
und der OECD (unter bestimmten
Voraussetzungen und befristet
bis Ende 2011 können jedoch
auch die grundsätzlich markt -
fähigen Länder Bulgarien, Island,
Lettland, Litauen und Rumänien
abgesichert werden.) sowie
 Chile, Israel, Korea, Mexiko und
die Türkei 

Gedeckte Risiken: Nichtzahlung innerhalb von 
6 Monaten nach Fälligkeit 
(protracted default)

Kreditlaufzeit: maximal 4 Monate 
(keine akkreditiv besicherten 
Forderungen)

Selbstbeteiligung: 10 %

Bearbeitungsgebühren: keine

Prämie: Anfangprämiensatz: 0,80 % des
 monatlichen Umsatzes;   
ab dem dritten Vertragsjahr 
wirkt sich der Schaden verlauf aus
(Bonus/Malus-System)

Mindest- und Höchst -
prämiensatz: 0,60 % und 1,05 %

Mindestprämie für ein Vertrags-
jahr: EUR 1.000

Abwicklung: Online über Internet, 
Lastschriftverfahren



www.agaportal.de

Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesregierung unterstützt mit den Förderinstrumenten Exportkredit- und

Investitionsgarantien sowie Garantien für Ungebundene Finanzkredite die Auslands-

aktivitäten der deutschen Wirtschaft und sichert dadurch Wachstum und Arbeitsplätze. 

Hierfür übernimmt die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftliche und politische 

Risiken aus Exportgeschäften sowie politische Risiken bei Auslandsinvestitionen. 

Darüber hinaus können wirtschaftliche und politische Risiken von ungebundenen 

Finanzkrediten bei Projekten mit besonderem staatlichen Interesse abgesichert werden.

Mit der Geschäftsführung dieser Fördermaßnahmen hat die Bundesregierung ein 

Mandatarkonsortium, bestehend aus der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG und der 

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, beauftragt.

Euler Hermes 
Kreditversicherungs-AG
Exportkreditgarantien der
Bundesrepublik Deutschland

Postadresse
22746 Hamburg

Besucheradresse
Gasstraße 27
Hamburg - Bahrenfeld

Telefon: +49 (0)40/88 34-90 00
Telefax: +49 (0)40/88 34-91 75

info@exportkreditgarantien.de
www.agaportal.de

Außendienst: Berlin, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München, Stuttgart
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